Platz- und Spielordnung

	1.
	Allgemeines



	1.1
	Alle Clubmitglieder sollen dazu beitragen, dass auf der Anlage stets ein guter, sportlicher Geist herrscht.  Die Mitgliedschaft verpflichtet zu kameradschaftlicher Rücksichtnahme. 



	1.2
	Auf dem Areal des Clubs soll Ruhe und Ordnung herrschen.  Den Weisungen der Vorstands- und Spielkommissionsmitgliedern sowie der Platzkommission ist Folge zu leisten.



	1.3
	Wer Kinder oder Nichtmitglieder auf das Areal führt, haftet für diese.



	1.4
	Wer Hunde auf den Platz führt, ist verpflichtet, diese an die Leine zu legen und dafür zu sorgen, dass sie den Spielbetrieb nicht stören.  Für durch sie verursachte Schäden haftet der Halter.



	1.5
	Mitglieder ohne Garderobenkasten haben ihre Tennisutensilien nach jedem Spieltag mitzunehmen.



	1.6
	Gebühren für private Telefongespräche sind sofort zu bezahlen.



	2.
	Platzpflege, Platzsperrungen



	2.1
	Der Platzwart pflegt auf Anweisung des Platzchefs die Anlage und macht die Plätze spielbereit.



	2.2
	Nicht bespielbare Plätze werden durch die Platzkommission oder ein Mitglied des Vorstandes gesperrt.  Dies geschieht durch Aufstellung von Tafeln oder Anschlag im Clubhaus.  Wird trotz Sperrung auf solchen Plätzen gespielt, so haften die fehlbaren Mitglieder für die verursachten Schäden.



	2.3
	Nach Regenfällen dürfen die Plätze erst benützt werden, wenn sie genügend trocken sind.  Das Aufsaugen von Wasser mit Schwämmen darf nur nach Zustimmung des Platzwartes oder eines Vorstandmitgliedes vorgenommen werden.  Liegendes Wasser darf auf keinen Fall durch Wischen mit Besen beseitigt werden.



	2.4
	Nach jedem Spiel muss der Platz durch die Spieler mit dem Besen abgezogen werden, auch wenn die nachfolgenden Spieler darauf verzichten wollen.  Bei grosser Trockenheit ist der Platz mit der automatischen Bewässerungsanlage zu bewässern.  Manipulationen an der Bewässerungsanlage sind untersagt.



	
	

	3.
	Spielbetrieb



	3.1
	Die Tennisanlage steht den Benützern wie folgt zur Verfügung:

· Ehren-, Aktiv- und Jungmitglieder
ab 06.00 Uhr bis spätestens 22.00 Uhr.
· Junioren
ab 06.00 Uhr bis 17.00 Uhr, später nur wenn Plätze frei sind.  Junioren, welche nach 17.00 Uhr einen Platz belegen, dürfen die Belegungszeit fertig spielen, nachher bei Andrang aber keine Reservation mehr vornehmen.
Junioren, die sich wettkampfmässig betätigen, können von diesen Einschränkungen durch den Spielleiter befreit werden.  Die Ausnahmebewilligungen werden im Clubhaus angeschlagen.
· Mitspieler
ab 06.00 Uhr bis spätestens 22.00 Uhr.
· Passivmitglieder
dürfen während einer Saison zweimal unentgeltlich die Plätze benützen.  Weitere Platzbelegungen im Sinne der Regelung für die Gäste ist in jenen Fällen untersagt, in welchen aus Kostengründen anstelle der Aktiv- die Passiv-Mitgliedschaft erworben worden ist.
· Gäste
Sofern keine Clubmitglieder warten, können Gäste jederzeit Plätze mieten.  Clubmitglieder haben aber immer Vorrang, so dass Gästereservationen bei Andrang nicht zulässig sind.  Diese Regelung gilt auch für Gäste, welche mit Clubmitgliedern zu spielen gedenken.  Gäste, welche mit Clubmitgliedern zu spielen gedenken.  Gäste, welche reglementskonform auf dem Platz sind, dürfen die reservierte Zeit fertig spielen.
Die Gäste haben sich vor Spielbeginn in die Gästeliste einzutragen, das Schild für "Gäste" einzuhängen und die Mietgebühr abzuliefern.  Die Vermietung erfolgt durch den Platzwart gemäss Weisung des Vorstandes.


	3.2
	Die Belegungsdauer beträgt für Einzelspiele 45 Minuten und für Doppelspiele 60 Minuten.



	3.3
	Für jedes Clubmitglied hängt im Clubhaus ein Namensschild.  Zur Reservation eines Platzes hat jeder Spieler sein Namensschild beim entsprechenden Platz auf das nächstfreie Feld zu setzen.  Eine Platzreservation für spätere freie Termine ist nicht möglich.  Ist das Schild gesetzt, darf das Areal nicht mehr verlassen werden, um erst auf die entsprechende Spielzeit zu erscheinen.  Nach beendigtem Spiel hängt jeder Spieler sein Schild an seinem Aufbewahrungsort auf, oder es kann wieder auf den nächsten freien Platz gesetzt werden.  Wird ein belegter Platz bis zum Zeitpunkt des Ablaufs der reservierten Zeit nicht durch andere Mitglieder weiter belegt, so darf solange weitergespielt werden, bis andere Spieler Anspruch auf die Belegung erheben.  Die Freigabe hat alsdann auf Aufforderung sofort zu erfolgen.




	3.4
	Die Benützung der Trainingswände wird unter den Interessenten mündlich vereinbart.  Bei Andrang ist die Benützungszeit auf 10 Minuten zu beschränken.



	3.5
	In Streitfällen entscheidet über die Belegung der Plätze der Spielleiter, bei dessen Abwesenheit ein Vorstandsmitglied oder das älteste Clubmitglied.



	3.6
	Die Plätze dürfen nur in Tennistenue und –schuhen betreten werden.  Der Aufenthalt auf der gesamten Anlage im Badekostüm oder mit unbedecktem Oberkörper ist nicht gestattet.



	3.7
	Mit Ausnahme des vom Club engagierten Trainers darf bei Trainings- und Wettspielen pro Platz nur mit maximal zwölf Bällen gespielt werden.



	4.
	Sorgfaltspflichten, Haftung



	4.1
	Bei Platzbelegungen vor 08.00 Uhr und nach 20.00 Uhr ist durch Vermeiden von Lärm auf die Nachbarschaft Rücksicht zu nehmen.



	4.2
	Ueber den Spielbetrieb an hohen Feiertagen entscheidet der Vorstand im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden.  Darf an solchen Tagen nicht gespielt werden, wird dies im Clubhaus bekannt gemacht.



	4.3
	Das letzte auf der Anlage anwesende Mitglied ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Lichter gelöscht und alle Türen zur Anlage und zum Clubhaus geschlossen sind.

	
	

	4.4
	Der Club haftet nicht für Diebstähle auf der Anlage.



	4.5
	Für Personen- und Sachschäden, welche in Missachtung dieser Bestimmungen, anderer Anordnungen des Clubs oder gesetzlicher Vorschriften verursacht werden, haftet der Schädiger persönlich unter Ausschluss der Haftung des Clubs.




Dieses Platz- und Spielreglement ist von der Generalversammlung des Tennisclub Rapperswil vom 22. März 1999 genehmigt worden und ersetzt dasjenige vom 5. März 1990.

Rapperswil, im Juni 1999
TENNISCLUB RAPPERSWIL



Der Vorstand

